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Richtlinien  

zur Übungsleiter- und Trainerausbildung 

im Fachbereich „Karate“ des BKB e.V. u. DKV e.V. 
 
 
 
1.  F – Übungsleiterausbildung 

  Ausbildungskosten: DM 350,00 (incl. Handbuch des BKB e.V.) 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Grundlehrgang mit ca. 30 Unterrichts- 
  einheiten mit einer abschließenden schriftlichen Prüfung und einer 
  Lehrprobe / Lehrversuch. 

  Einem Aufbaulehrgang mit ca. 95 Unterrichtseinheiten (siehe unten).  

  Die Ausbildung wird überlicherweise in Form von 7 – 8 Wochenendlehr- 
  gängen oder 3 Blocklehrgängen, jeweils mit Ablauf des letzten und mit 
  Beginn des neuen Halbjahres durchgeführt. 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Grundlehrgang sind: 

 a) Vollendung des 17. Lebensjahres 
 b) Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs in „Erster Hilfe“ 
 c) Überdurchschnittliches Können im Karate, d.h., mindestens 3 Kyu 
 d) Mitgliedschaft in einem Verein des BKB e.V. 
 e) Anmeldung durch einen Verein des BKB e.V. 
 f) Nachweis der Nichtmitgliedschaft in konkurrierenden Verbänden 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Aufbaulehrgang sind: 

 a) Erfolgreiche Teilnahme am Grundlehrgang (Prüfung) 
 b) Teilnahme an einem überregional ausgeschriebenen Karate-Wochenend- 

lehrgang. 
 
  Jeder Lehrgang endet mit einer: 

 Ø praktischen Prüfung, 
 Ø einer Lehrprobe mit schriftlicher Ausarbeitung, 
 Ø einer mündlichen Prüfung 
 Ø einer schriftlichen theoretischen Prüfuung. 
 
 
 
2.  Gruppenhelferausbildung im BKB e.V. 

  Ausbildungskosten: DM 150,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem 3-maligen Wochenendlehrgang mit 
  insgesamt ca. 60 Unterrichtseinheiten, einer abschließenden Prüfung und  
  einem Lehrversuch. 
 
  Schwerpunkte der Ausbildung sind: 

 Ø Trainingsorganisation 
 Ø Trainingsgestaltung 
 Ø biologische und medizinische Grundlagen 
 Ø karatespezifisches Techniktraining. 
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  Der Gruppenhelfer soll den ausgebildeten Fachübungsleiter bzw. Trainer 
  bei der Trainingsarbeit mit seinem Wissen unterstützen. 
 
  Die Ausbildung berechtigt nicht zur Abrechnung von Übungsleiterstunden. 
 
  Die Ausbildungszeit von 60 Unterrichtseinheiten wird innerhalb von 2 Jahren 
  als Vorbereitung zum Erwerb des Fachübungsleiters angerechnet, wenn vor 
  Ablauf dieser Zeit mit der Ergänzung von den restlichen 65 Unterrichtsein- 
  heiten begonnen wurde. (Eigene Ausbildungsblocks zum Fachübungsleiter) 
 
  Voraussetzungen zur Teilnahme an den Lehrgängen sind: 

 a) Vollendung des 16. Lebensjahres 
 b) Mindestens 6. Kyu Karate 
 c) Mitgliedschaft in einem Verein des BKB e.V. 
 d) Anmeldung durch einen Verein des BKB e.V. 
 e) Nachweis der Nichtmitgliedschaft in konkurrierenden Verbänden. 
 
  Jeder Lehrgang endet mit: 

 Ø einem Lehrversuch 
 Ø einer schriftlichen theoretischen Prüfung 
 
 
 
3.  C-Trainer-Ausbildung im BKB e.V. (Leistungssport) 

  Ausbildungskosten: DM 150,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Lehrgang mit ca. 30 Unterrichtseinheiten 
  mit abschließender mündlicher Prüfung, einer Lehrprobe über 30 Minuten 
  und einer schriftlichen Ausarbeitung über ein festgelegtes Sachthema. 
  (2 Wochenendlehrgänge) 
 
  Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind: 

 a) Nachweis der bestandenen F-ÜL-Ausbildung 
 b) 2. Kyu Karate 
 c) Anmeldung über den Verein. 
 
 
 
4.  B-Trainerausbildung im BKB e.V. (Leistungssport) 

  Ausbildungskosten: DM 200,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Lehrgang mit ca. 60 Unterrichtseinheiten 
  mit abschließender schriftlicher und mündlicher Prüfung sowie einer  
  schriftlichen Ausarbeitung über ein selbst ausgewähltes Sachthema mit 
  mindestens 10 DIN A 4-Seiten. 
  (3 Wochenenden von Freitag abend bis Sonntag nachmittag) 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind: 

 a) Nachweis der bestandenen C-Trainerausbildung 
 b) 1 Jahr Praxis als C-Trainer 
 c.) 1. DAN Karate 
 d) Anmeldung über den Verein. 
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5.  A-Trainerausbildung im DKV e.V. (Leistungssport) 

  Ausbildungskosten: DM 400,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Wochenlehrgang mit ca. 90 Unterrichtsein- 
  heiten mit einer abschließenden schriftlichen und mündlichen Prüfung an einem 
  zusätzlichen Wochenende. 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind: 

 a) Nachweis einer mindestens zweijährigen B-Trainertätigkeit im Verein 
 b) gültige B-Trainer-Lizenz und gültiger DKV-Ausweis 
 c) 2. DAN Karate 
 d) Meldung über den Lehrbeauftragten des Landes. 
 
 
 
6.  Trainer Karate-Breitensport im BKB e.V. 

  Ausbildungskosten: DM 150,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Lehrgang mit ca. 30 Unterrichtseinheiten 
  mit abschließender schriftlicher und mündlicher Prüfung. 
  (2 Wochenenden). 
 
  Ziel der Ausbildung: Förderung und Ergänzung von Trainingsinhalten zum 
     gestalten von Gruppen mit anderen Zielen als Karate- 
     Leistungssport! 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind: 

 a) Nachweis der bestandenen Fachübungsleiterausbildung oder einer 
  Ausbildung durch den BLSV zur A- oder J-Lizenz. 
 b) 3. Kyu Karate 
 c) Anmeldung über den Verein. 
 
 
 
7.  Trainer Karate-Jugend im BKB e.V. 

  Ausbildungskosten: DM 150,00 
 
  Die Ausbildung besteht aus einem Lehrgang mit 30 Unterrichtseinheiten mit 
  abschließender schriftlicher und mündlicher Prüfung. 
  (2 Wochenenden) 
 
  Ziel der Ausbildung: Förderung und Ergänzung von Trainingsinhalten zum 
     gestalten von jugendgemäßem Leistungstraining! 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind wie bei 
  Trainer Breitensport! 
 
 
 
8.  „Sonderlizenz Selbstverteidigungstrainer“ im BKB e.V. 

  Ausbildungskosten DM 350,00 
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  Die Ausbildung umfaßt 2 Wochenenden mit insgesamt 41 Unterrichtsein- 
  heiten. Davon 21 UE Theorie, 20 UE Praxis und beinhaltet alle Themen einer 
  realistischen, auf die allgemeinen äußeren Bedingungen abgestimmte 
  Selbstverteidigung. 
  In dieser Ausbildung werden fast alle Elemente der Budokampfkünste behandelt. 
 
  Die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sind: 

 a) Nachweis der bestandenen F-ÜL-Ausbildung 
 b) 1. DAN Karate (oder Nachweis der Prüfungsanmeldung zum 1. DAN) 
 c) Meldung über den Verein mit entsprechendem Formblatt 
 d) Nachweis einer aktuellen „Erste Hilfe-Ausbildung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Die Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten für jede Ausbildung ist 
  Voraussetzung zur Prüfungszulassung! 
  Bei Nichtbestehen einer Prüfung kann diese zweimal wiederholt werden. 
 
 
 
  Die Anmeldung zu einer Ausbildung erfolgt über ein entsprechendes  
  Anmeldeformular direkt beim Lehrbeauftragten des BKB e.V. 
 
  Die Lehrgangsgebühren sind nach Bestätigung des Ausbildungsplatzes  
  sofort fällig und auf das Konto des Lehrbeauftragten zu überweisen: 
 
   Lehrbeauftragter des BKB e.V. – Helmut Cornielje 
   Sparkasse Hammelburg 
   Konto Nr. 760 464 206        BLZ 793 510 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammelburg, im Januar 1998  
Der Lehrbeauftragte 


